
Amtliche Bekanntmachung 
           der Gemeinde Lenggries 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
17. Änderung des Bebauungsplans „Steinerfeld-Mitte“ 

Bekanntmachung über die Einstellung des Änderungsverfahrens gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB 

In der Gemeinderatssitzung am 17.06.2024 wurde beschlossen, das Verfahren für den 
Bebauungsplan „Steinerfeld-Mitte“, zur Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Unterbringung und des Betriebs einer Kindertagesstätte im Bereich der Bau-
lichkeiten der Klinik auf Fl.Nr. 704 sowie zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für Unterbringungsmöglichkeiten für Personal der Klinik aufzuheben. 

Der vorliegende Entwurf zur 17. Änderung des o.g. Bebauungsplans mit Begründung, 
jeweils in der Fassung vom 04.11.2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 
25.11.2019 zwar gebilligt jedoch haben sich durch die Neuaufstellung des Klinikkonzep-
tes die Änderungswünsche erübrigt.  

Abnahme nicht vor: 10.08.2024Abt. 3/Bou 



Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung an der Bauleitplanung (17. Änderung des Be-
bauungsplans) war dadurch ermöglicht, dass die Gemeinde allgemein Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben hat. Hierzu erfolgte die zweimalige Auslegung des 
vorgenannten Bebauungsplanentwurfs (die 17. Änderung) mit Begründung, 
zum einen in der Zeit vom:  

30.12.2019 bis einschließlich 07.02.2020 sowie in der Zeit 

vom 09.06.2021 bis einschließlich 09.07.2021. 

Diese wurden im Rathaus der Gemeinde Lenggries, Bauverwaltung, Zimmer 103, 1. 
Stock, zu den üblichen Geschäftszeiten ausgelegt. 

Somit sind die 14. und 15. Änderung des Bebauungsplans Steinerfeld Mitte für den Be-
reich der Fachklinik (wie aufgezeigt) maßgeblich. Diese wurden weder aufgehoben noch 
über eine Veränderungssperre außer Kraft gesetzt.  

Lenggries, den 27.06.2024 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Aushang an den Amtstafeln.
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